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Direktion D: Gleichstellung und Unionsbürgerschaft 

Referat D.3: Unionsbürgerschaftsrechte und Freizügigkeit  

Die Referatsleiterin m. d. W. d. G. b. 

Brüssel,  
JUST.D.3/JS/kv (2021)6247656s 

Frau Karin Leffer  

E-Mail: karinleffer@gmail.com  

Sehr geehrte Frau Leffer, 

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 6. September 2021, das bei uns unter dem 

Aktenzeichen Ares(2021)5474648 registriert wurde (bitte geben Sie dieses Aktenzeichen 

bei jedem weiteren Schriftwechsel an). 

In Ihrem Schreiben gehen Sie auf Fragen im Zusammenhang mit der deutschen 

Staatsangehörigkeit ein. 

Nach Artikel 20 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ist 

jeder, der die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt, ein Unionsbürger. Das 

bedeutet, dass beispielsweise jeder, der die Staatsangehörigkeit der Bundesrepublik 

Deutschland besitzt, automatisch auch EU-Bürger ist. 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs ist es allerdings 

Sache eines jeden Mitgliedstaats, unter Beachtung des Unionsrechts die Voraussetzungen 

für den Erwerb und den Verlust der Staatsangehörigkeit festzulegen.1 Das heißt, die 

Voraussetzungen und Verfahren für den Erwerb und den Verlust der Staatsangehörigkeit 

eines Mitgliedstaats werden unter Einhaltung des Unionsrechts durch dessen 

innerstaatliches Recht geregelt. Die Kommission kann daher in Ihrem Fall nicht tätig 

werden. 

Es ist Sache der zuständigen nationalen Behörden, nach Maßgabe des anwendbaren 

deutschen Rechts über Anträge zu entscheiden, und Sache der nationalen Gerichte, diese 

Entscheidungen zu prüfen, falls Sie der Auffassung sein sollten, dass Ihre Rechte durch 

eine solche Entscheidung verletzt werden. 

Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesen Auskünften weiterhelfen konnte. 

 

                                                 
1 Siehe Urteil des Gerichtshofs vom 2.3.2010 in der Rechtssache C-135/08, Rottmann. 
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Mit freundlichen Grüßen 

Monika Mosshammer 

Kontakt: Herr Jan Stadler, E-Mail: just-citizenship@ec.europa.eu  

(elektronisch 

unterzeichnet) 

Elektronisch unterzeichnet am 14/09/2021 16:19 (UTC+02) ) gemäß Artikel 11 des Beschlusses Nr. C(2020) 4482 der Kommission

mailto:just-citizenship@ec.europa.eu

		2021-09-16T07:01:29+0000




